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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

auch oder gerade in den aktuell unsiche-
ren und schwierig zu planenden Zeiten 
vergeht die Zeit schnell, oftmals zu 
schnell. Dennoch fühlen wir uns derzeit 
wiederum eingeschränkt, was die teu-
ren Lebenshaltungs- und Energiekosten, 
wirtschaftliche Probleme, verbunden 
mit der anhaltenden Inflation und dem 
unsäglichen Krieg in Europa betrifft.  
Das Jahr ist fast vorbei. Hoffen wir – 
trotz der negativen Vorhersagen – auf 
mildere Inflation, auf Sicherheit in unse-
rem Lande und zielführende politische 
Entscheidungen, die den Menschen in 
unserem Land Frieden und Stabilität 
bringen. 
 
Die Bautätigkeit wurde auch in diesem 
Jahr fortgesetzt. Vor allem der Neubau 
des Feuerwehrgerätehaues neigt sich 
dem Ende zu, Ende November konnte 
noch asphaltiert werden, der Innenaus-
bau geht - auch dank großer Eigenleis-
tung der Wehrleute – zügig voran. Die 
offizielle Eröffnung ist im Juli 2023 ge-
plant.  
 
Der Neubau der Wasserleitung mit An-
bau eines Gehwegs an der EI 3 in Mörns-
heim ist seit Ende Oktober beendet. Hier 
konnte neben der neuen Versorgungs-
leitung ein sicherer Fußweg für die Be-
wohner, vor allem Senioren und Schüler 
geschaffen werden. Die Sanierung der 
Kirchentreppen muss ins Frühjahr ver-
tagt werden, hier muss wegen des vor-
handenen Betonuntergrunds die Ober-
flächenpflasterung umgeplant werden. 
 
 

 

Zum Jahresende sage ich an dieser 
Stelle Dank an die Mitglieder des 
Marktgemeinderats für die gute 
Zusammenarbeit. Meine Anerken-
nung gilt den Bediensteten in der 
Gemeindeverwaltung, im Bauhof, 
im Wasser- und Klärwerk, im Kin-
dergarten, den Gelegenheitsarbei-
terinnen und Arbeitern und dem 
Personal in den sonstigen Einrich-
tungen für die gewissenhafte Ar-
beit und Pflichterfüllung.  

 
Mein Dank gilt ferner der Schul- 
und Kindergartenleitung mit den 
jeweiligen Elternbeiräten für das 
gute Einvernehmen, den Mitglie-
dern der Rettungskräfte, der Feu-
erwehren und Rot-Kreuz-Bereit-
schaft, sowie allen Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich in Vereinen 
und Verbänden für das Gemein-
wohl eingesetzt haben und künftig 
einsetzen werden. Vielen Dank 
auch allen Vereinen für die Bil-
dungsarbeit und die Betreuung un-
serer Kinder und Jugendlichen und 
der Senioren.  

 
Ich wünsche allen Bürgerinnen und 
Bürgern für das bevorstehende 
Weihnachtsfest Ruhe und Besin-
nung, für das kommende Jahr 
Glück, Gesundheit und Zufrieden-
heit und ein absehbares Ende der 
Pandemie. 
 
 
Ihr Bürgermeister 
Richard Mittl 
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Informationen aus  
dem Marktgemeinderat 

 

Die wichtigsten Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen – 
seit der letzten Veröffentlichung auszugsweise  – im Über-
blick: 
 

22. September 2022 
• Festlegung der künftigen Ablösegebühren für 

Stellplätze und Kinderspielplätze 
• Vergabe des Auftrags über den freigestellten 

Schülerverkehr 
 

03. November 2022 
• Beschlussfassung über Bedarfsmitteilung zum 

Städtebauförderungsprogramm 2023 
• Anerkennung des Beteiligungsberichts der 

Bürgerenergiekraftwerksgesellschaft 2021 
• Zuschussverteilung für Vereine mit Jugendförderung 

 
 

Kotbeutel für Hunde 
Immer wieder ist festzustellen, dass 
Hundehalter es nach wie vor nicht als 
nötig erachten, die Hinterlassenschaften 
ihrer Tiere einzusammeln und ordnungs-
gemäß zu entsorgen. Stattdessen 
hinterlassen ihre Vierbeiner ihre Notdurft 
auf öffentlichen Plätzen, Gehwegen, Feldwegen und 
Straßen.  
 

Die bewusste Verschmutzung stellt eine Ordnungswidrig-
keit dar und wird im Falle einer Meldung auch umgesetzt 
und mit Geldbuße belegt.  
 

Wir fordern alle Hundehalter auf, der Hygiene-
verpflichtung nachzukommen! Seit Jahren gibt die 
Verwaltung kostenlos Hundekotbeutel samt Box aus.  
 

Verstärkt muss  Hundekot im Innerort 
Mörnsheims festgestellt werden. Diese 
Verunreinigungen werden künftig zur 
Anzeige gebracht. 
 
Viele Hundebesitzer nehmen das 
Angebot in Anspruch, andere leider 
nicht. Auch diese bitten wir um 

Verwendung der Tüten und ordnungsgemäße Entsorgung 
in der schwarzen Mülltonne oder den Abfallkörben!  
Besten Dank für das Verständnis. 

Streu- und Räumpflicht im Winter 
 

Im Hinblick auf die anstehende Winterperiode weisen 
wir auf die gesetzliche Räum- und Streupflicht der 
Haus- und Grundstückseigentümer im gesamten 
Gemeindebereich hin. Nach der Verordnung besteht 
die Verpflichtung, bei Schneefall die Gehsteige ent-
lang der betreffenden Grundstücke innerhalb der 
bebauten Ortsteile jeweils in der Zeit von 7.00 bis 
22.00 Uhr von Schnee und Eis freizuhalten. 
 

Soweit kein Gehweg vorhanden ist, muss stattdessen 
ein Streifen von 1 m Breite entlang des Grundstücks 
geräumt und gestreut werden. Die Verletzung dieser 
Anliegerpflichten kann als Ordnungswidrigkeit mit ei-
ner Geldbuße belegt werden. 
 

Wenn der Gehweg vom Privatgrund mit einem Grün-
streifen getrennt ist, bedeutet das nicht, dass keine 
Räum- und Streupflicht besteht. In der Regel handelt 
es sich um dasselbe Grundstück und somit auch um 
die Verpflichtung gem. der Verordnung. Wir bitten 
um Beachtung. 
 
 
 

 

Reinigen der Straßen, Gehwege und 
Wasserrinnen 

 

Wir weisen darauf hin, dass es gemäß der gemeindli-
chen Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung 
der öffentlichen Straßen Aufgabe der Anlieger ist, bei 
Bedarf die Abflussrinnen und die Gitterroste der Stra-
ßensinkkästen sowie die Abdeckungen der Kanalein-
laufschächte freizumachen. Es ist und bleibt wichtig, 
dass die Straßen, Gehwege und Wasserrinnen regel-
mäßig von den Anliegern gereinigt werden. 
Wir bitten darum, der Straßen- und Gehwegereini-
gungspflicht nachzukommen.   

 
 
 
 

 

Wertstoff-Container 
 

Erneut appellieren wir an alle Bürgerinnen und Bürger, die Einwurfzeiten 
- gerade für die Altglas- und Altmetallcontainer - zwingend einzuhalten, 
sie sind von MO-SA jeweils von 7-20 Uhr, nicht jedoch an Sonn- und Fei-
ertagen.  
 

Bitte denken Sie daran, dass Anwohner gerade in den Abend- und Nachtzeiten, aber auch an Sonn- und Feiertagen 
durch den Lärm gestört werden. Zudem sind die Materialien vorgegeben, in der Regel Altglas in mehreren Farben 
und Altmetall, bzw. Altkleidung. In keinem Fall gehören größere Glasscheiben oder anderer Unrat zu den Wertstof-
fen, diese sind über den Restmüll oder den Wertstoffhof im Bauhof zu entsorgen! Wir bitten um Beachtung. 
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Zum Abbau von Urlaubszeiten werden für die Verwaltung der Marktge-
meinde über die Weihnachtsfeiertage folgende Öffnungszeiten gelten: 
 
Offen bis Freitag, 23. Dezember     12.00 Uhr 

Montag, 26. Dezember     Feiertag 

Dienstag, 27. Dezember bis Freitag, 30. Dezember = geschlossen 

Ab Montag, 2. Januar wieder reguläre Öffnungszeiten!  
 

 
 

 

Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge 
 

Das Ergebnis der Kriegsgräbersammlungen der letzten Jahre: 
 

 2017:    1.604,55 €   2018:    1.279,05 €  
 2019:    1.392,95 €   2020:       893,45 €    
 2021:    1.091,50 €              2022:    1.201,40 € 
 

Ein herzlicher Dank ergeht an alle ehrenamtlichen Sammlerinnen und Samm-
ler, den Krieger- und Reservistenvereinen, sowie an die Gemeindediener in 
den Ortsteilen.  
 

 

I M M O B I L I E N M A R K T  
 

Vermietung: 
Zu vermieten sind 2 Wohnungen in Mühlheim  
3,5 Zimmer Wohnung in Mühlheim, Unterer Plattenberg 9 eine ab sofort und die andere ab Januar. 400€ 
kalt Nebenkosten etwa 100€. Keine Hunde und an maximal 2 Personen. Bei Rückfragen ist Frau Claudia Haag 
unter der Telefonnummer 08404/ 559 erreichbar.   
 

Wir bieten gerne auch Wohnungs- oder Kaufgesuche als kostenlosen Eintrag im Gemeindeblatt an. Wen-
den Sie sich bitte an die Verwaltung! 
 
 

 

Ehrung für langjährige kommunale Verdienste 
 

Nach inzwischen 20 Jahren Dienstzeit als Erster Bürgermeis-
ter wurde Richard Mittl vom Bayerischen Staatsministerium 
des Innern die kommunale Verdienstmedaille in Bronze ver-
liehen. Ausgehändigt wurde die Urkunde und Medaille samt 
Laudatio im November 2022 von Eichstätts Landrat Alexan-
der Anetsberger im Spiegelsaal des Landratsamts Eichstätt. 
 
Im Jahre 2021 wurden durch den Erster Bürgermeister die 
beiden langjährig verdienten Marktgemeinderäte Helmut 
Dorr und Florian Rieß mit der Kommunalen Verdienstme-
daille des Innenministers für 18-jährige Zugehörigkeit zum 
Marktgemeinderat geehrt. 

 
 
 

Öffnungszeiten der Verwaltung über die Weihnachtsfeiertage 
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Neukalkulation von Gebühren 

 

Aufgrund von Investitionen und steigenden Ausgaben müssen Gebühren von Zeit 
zu Zeit neu kalkuliert werden. Ab dem 1.1.2023 betrifft dies u.a. auch die Friedhofs- 
und Leichenhausgebühren auf allen Friedhöfen, die unter kommunaler Betreuung 
stehen. Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 
Des Weiteren müssen auch die laufenden Kosten 
und Gebühren der Nahwärmeheizung – auch auf-
grund der Preissteigerung der Energiekosten – neu 
berechnet werden. Auch hier werden Änderungen 

und Anpassungen zum 1.1.2023 in Kraft treten. Bitte prüfen Sie auch Ihre Abrech-
nung und die Vorauszahlungen für 2023. 
 

 
 

Aus- und Anbauten; Beitragspflicht; Meldung Niederschlagswasser 
 

Werden in einem beitragspflichtigen Gebäude die Geschossflächen 
durch Baumaßnahmen vergrößert, z.B. durch Anbauten oder den Aus-
bau eines Dachgeschosses zu Wohnraum, so entsteht für diese Ge-
schossflächenmehrung die Beitragspflicht für Wasser- und Kanalan-
schlussbeiträge. Die Grundstückseigentümer als Beitrags- und Gebüh-
renschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde Veränderungen unver-
züglich mitzuteilen. Auch wenn der Bau nicht mehr genehmigungs-
pflichtig ist, ist eine Mitteilung an die Gemeinde erforderlich. Gleiches 

gilt, wenn die Grundstücksfläche bei bebauten oder bebaubaren Grundstücken durch Kauf, Tausch usw. vergrößert 
wird.  

 

Sollten Anbauten, Dachgeschossausbauten, Garagen mit Zugang zum Wohnhaus oder mit Wasseranschluss, sowie 
der Anbau von Wintergärten, für die u.a. auch keine Genehmigungspflicht bestand, noch nicht gemeldet worden 
sein, bitten wir dies mit Lageplan und Bemaßung nachzuholen. Zudem sind bei Neubauten auch die Meldungen über 
das Niederschlagswasser abzugeben, sollten Flächen neu versiegelt, entsiegelt oder entwässert werden. 

 
 

Gehwege sind autofrei zu halten.  
 

Wir sehen uns eneut veranlasst, über die Beparkung von Gehwegen an 
Straßen zu informieren. Maßgebend ist hier § 2 Abs. 1 StVO, der besagt, 
dass Fahrzeuge die Fahrbahnen benutzen müssen, es sei denn, es gibt aus-
gewiesene Stellflächen. Die Gehwege zu befahren bzw. zu beparken ist also 
allgemein untersagt. Insbesondere dann, wenn Fußgänger von parkenden 
Fahrzeugen behindert werden. Auch Personen mit Kinderwagen, Rollstuhl-
fahrer oder Senioren mit Rollatoren müssen im Begegnungsverkehr genü-
gend Platz auf Gehwegen zur Verfügung haben. § 12 Abs. 4 StVO besagt, 
dass zum Parken der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu be-
nutzen ist, wenn er dazu ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren. Das gilt in 
der Regel auch, wenn man nur halten will; jedenfalls muss man auch dazu auf der rechten Fahrbahnseite rechts 
bleiben. Ausdrücklich muss beim Parken auf einem Gehweg dieses ausgeschildert sein. 
Sollte der Abstand am Gehweg zu eng sein, sodass auch ein Kinderwagen nicht mehr vorbeikommen 
kann, wird Anzeige erstattet, die i.d.R. ein Bußgeld von 70 € und einen Punkt in Flensburg zur Folge hat. 

 

 Das Parken ist nach § 12 Abs. 3 StVO allgemein unzulässig, u.a. 
- vor Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 8 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten, 
- wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert, 
- vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber, 
- vor Bordsteinabsenkungen. 
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100. Geburtstag gefeiert 

 

Amalie Schermbacher konnte im November 2022 im Seniorenheim 
St. Elisabeth in Eichstätt mit ihrer Familie und weiteren Gratulanten, 
u.a. Ruhestandspfarrer Hans Zeilbeck und Landrat Alexander Anetsber-
ger ihren 100. Geburtstag feiern. Auch Erster Bürgermeister Richard 
Mittl gratulierte zum 100. Geburtstag in Eichstätt. 

 
 
 
 
 
 

 

   Lichterfest mit Laternenumzug im Kindergarten Mörnsheim 
 

Im BRK Kindergarten „Unterm Regenbogen“ in Mörnsheim war die Freude 
groß, dass endlich wieder ein gemeinsames Fest gefeiert werden konnte. 
So fanden sich am 11. November viele Kinder mit ihren Familien und zahl-
reichen Gästen zum Lichterfest mit Later-
nenumzug ein. Die Kinder trugen ihre 
schön gestalteten Laternen von Station 
zu Station, wo gemeinsam gesungen, die 
St. Martins-Geschichte dargestellt und 
schließlich ein Lichtertanz von den 
Schulstartern vorgeführt wurde. Für die 
Sicherheit auf der Straße sorgte die örtli-
che Feuerwehr.  
 
Zurück im stimmungsvoll geschmückten 

Außengelände des Kindergartens durften sich die Kinder bei „St. Martin“ einen Leb-
kuchen abholen. Weiter war durch den Elternbeirat für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt: bei Punsch, Glühwein, und kalten Getränken sowie Käse- und Leberkäs-Sem-
meln klang das Fest aus.  
Der Elternbeirat freut sich, den Kindergarten in der nächsten Zeit durch den erwirtschafteten Erlös unterstützen zu 
können. An dieser Stelle gilt der Dank allen Helfern und Beteiligten, die zum guten Gelingen der Feier beigetragen 
haben.  
 

Wenn Sie Ihr Kind im Mörnsheimer BRK Kindergarten "Unterm Regenbogen" anmelden möchten, steht Ihnen auf der 
Internetseite sowohl die Vormerkung als auch die Datenschutzerklärung zur Verfügung. Diese können Sie herunterla-
den und ausgefüllt im Kindergarten abgeben.  
http://www.kvsuedfranken.brk.de/angebote/kinder-jugend- und-familie/anmeldung-kita-platz.html   
 

Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen 
 

Tagmersheimer Straße vom 23.08.2022 – 21.09.2022 (50 km/h Beschränkung) 
Insgesamt gemessene Fahrzeuge:    13.162         
Durchschnittsgeschwindigkeit    52,7 km/h  
max. Geschwindigkeit     124 km/h (!) 
 

Die Fahrzeugführer werden gebeten, sich der vorgegebenen Geschwindigkeit anzupassen.  

 

 

 
Der Landkreis Eichstätt sucht für die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbe-

rinnen und Asylbewerbern, sowie ukrainischen Flüchtlingen 
Häuser bzw. Wohnungen 

 
Mietangebote senden Sie bitte direkt an das 

Landratsamt Eichstätt, Soziale Sicherung und Integration, 
Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt; Tel. 08421/70-174 

oder per Mail an: unterkunftsverwaltung@lra-ei.bayern.de 
Gerne dürfen Sie sich mit Ihrem Angebot auch an Ihre Gemeinde vor Ort wenden. 
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Mülltermine 2023 
Die Termine für die Restmüllabfuhr, die Papiertonne, die Biotonne und den Gelben Sack, 
sowie die Sondermüllaktion befinden sich im Innern dieses Gemeindeblatts. Alternativ 
können diese auch im Internet unter www.moernsheim.de heruntergeladen werden. 
 

Müll-APP: Wie bereits in den Vorjahren, sind die Müllpläne mit einem sog. QR Code be-
druckt. Damit haben alle Bürger die Möglichkeit, sich eine „App“ mit Erinnerungsfunk-
tion für die Müllabfuhr (Restmüll, Altpapier, gelber Sack) auf Ihr Smartphone herunter-
zuladen. Die App ist für den Bürger kostenlos und es bedarf keinerlei Eingabe von per-
sönlichen Daten, Handynummern oder einer E-Mail-Adresse. Damit soll ein höchstmög-

licher Datenschutz gewährleistet werden. 
 

Nach dem Download der App sind die nachfolgenden Eingaben einmalig zu tätigen: 
1. Eingabe des Namens des Müllplans im Abfragefeld „Stadt“ (so wie er auch im gedruckten Format benannt wird, z.B. 
„Mörnsheim mit allen Ortsteilen“ oder „Mörnsheim-mit Gelber Sack“). 
2. Eingabe des Erinnerungszeitpunktes   
(Beispielsweise erhält der Nutzer bei der Einstellung „18 Uhr des Vortages“ einen Tag vor der jeweiligen Abfuhr um 18 
Uhr eine optische und akustische Meldung „Morgen Restmüllabfuhr, bitte Mülltonne bereitstellen“.) 
Anschließend läuft die App ohne weitere Eingaben (auch für die Folgejahre). Soweit gewünscht, können die Bürger Ihre 
Eingaben jederzeit selbst ändern, bzw. den Dienst auch wieder von Ihrem Smartphone entfernen. Zusätzlich sind unter 
dem Menüpunkt „Service“ wichtige Telefonnummern der Abfuhrunternehmen und des Landratsamtes hinterlegt. 
 

 

Einträge in Telefonbüchern „verschwinden“ 
Ausgelesen: Post trennt sich von ihrem Bestseller, dem Telefonbuch 
Das Telefonbuch, das Örtliche und die Gelben Seiten werden nicht mehr 
vom Telekom-Konzern vertrieben. Herausgeber des Bestsellers mit Milli-
onenauflage, die Verlagstochter DeTeMedien soll verkauft werden. Mit 
mittelständischen und regionalen Telefonbuchverlagen hatten sich das 
Unternehmen auf eine Kaufoption bis 2017 verständigt, so ein Konzern-
sprecher auf Anfrage. Aus diesem Grund verschwinden immer mehr Ein-
träge im örtlichen Telefonbuch, das Örtliche und die Gelben Seiten, und 
sind auch online nicht mehr vorhanden.  

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Eintrag unter www.telefonbuch.de vorhanden ist. Sofern dies nicht der Fall ist, können Sie die 
Nummer mit Namen unter https://services.dasoertliche.de/services/schnupperpaket/sp/ eintragen lassen. Der Ser-
vice ist kostenfrei. 
 
 

Salzstreubehälter für öffentliche Straßen und Wege 
 

Aus gegebenem Anlass weisen wir auf den Sinn und Nutzen der aufgestellten 
Streugutbehälter wie folgt hin: 
 
1. Das Streugut ist ausschließlich für öffentliche Straßen und Wege ge-

dacht, die sich in Steigungsbereichen befinden. Aus diesem Grunde ste-
hen die Behälter nur an solchen Punkten. Bei Behältern mit einem Deckel 
diesen bitte nach der Entnahme wieder verschließen, nasses Salz kann 
nicht mehr verwendet werden! 

2. Streusalz ist NICHT für private Einfahrtsbereiche gedacht. Es wurden be-
reits einige Bürger gesichtet, die sich für ihre privaten Bereiche mit Streu-
salz aus den gemeindeeigenen Behältern bedienten. Dies stellt ein Diebstahlsdelikt dar. Wir weisen darauf hin, 
dass Streusalz in Säcken in jedem Baumarkt zu geringen Preisen käuflich erworben werden kann. 

3. Bevor das Streugut ausgebracht wird, sollte per Hand der Schnee geräumt sein, entweder durch den gemeindli-
chen Unimog oder in Randbereichen durch den jeweiligen Anlieger. Salz in den Schnee zu werfen bringt nur punk-
tuell ein Abtauen und verschwendet kostbares Streugut. 
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IMMOBILIEN -  Bauplätze zu verkaufen 
 

Mühlheim – Platz Nr. 1+2              Mörnsheim – Platz Nr. 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir appellieren an die Besitzer von Baulücken oder Leerständen im Innenbereich aller Ortsteile:  
Wir würden diese Flächen gerne aufkaufen, erschließen und wieder anderen ortsansässigen Bauwilligen anbieten, 
damit diese nicht abwandern müssen!  Geben auch Sie anderen Bürgern eine Chance, in unserer Gemeinde zu blei-

ben. Auch ein direkter Verkauf an örtliche Interessenten wäre wünschenswert! 
  

             
Kostenlose Pflegesäcke bei häuslicher Pflege 

 

Der Landkreis Eichstätt hat zur Unterstützung der häuslichen Pflege einen Sozialetat eingerichtet, aus dem 
die Ausgabe von 18 kostenlosen Säcken pro Jahr an den betroffenen Personenkreis finanziert wird. Die Säcke 
können zusammen mit der Restmülltonne zur Abfuhr bereitgestellt werden. Die Restmüllsäcke werden bei 
Vorliegen folgender Voraussetzungen zur Verfügung gestellt: 
 

• Die Pflege erfolgt zu Hause und die pflegebedürftige Person erhält Leistungen nach Pflegegrad 4 oder 5 oder 
• die pflegebedürftige Person erhält Leistungen nach Pflegegrad 2 oder 3 und verfügt über eine Bestätigung des 

behandelnden Arztes bzw. Pflegedienstes über Inkontinenz. 
Antragsberechtigt sind die pflegebedürftigen Personen bzw. die pflegenden Angehörigen. Pflegefälle in Einrichtungen 
wie Alten-/Pflegeheime werden nicht gefördert. Anträge und Pflegesäcke sind in der Gemeindeverwaltung, Zimmer 7 
erhältlich. 
 

Film „Wer gräbt den Bestatter ein“ – ein großer Erfolg im Filmstudio in Eichstätt 
 
Die kleine Premiere des Films „Wer gräbt den Bestatter ein“ am Samstag, 
den 6. November 2022 war ein großer Erfolg. Das Filmstudio in Eichstätt 
war bis auf den letzten Platz besetzt und Filmproduzenten und Schauspie-
ler gaben interessante Einblicke in den Dreh und die Ereignisse um den 

Film, sie standen auch für Fragen der Zu-
schauer zur Verfügung und gaben Auto-
gramme an die interessierten Besucher oder 
standen für Gruppenfotos zur Verfügung. Laut 
Kinobetreiber haben bislang rund 500 Zu-
schauer den Film angesehen, insgesamt der 4. 
Platz bislang in Eichstätt. Große Teile der Außenaufnahmen wurden am Kastnerplatz mit 

der Kulisse des Rathauses und des Jurahauses Kastnerplatz 2 (als Gastwirtschaft dekoriert), sowie der Metzgerladen 
der Familie Hafner gedreht. Infos zu den Laufzeiten unter www.filmstudio-eichstaett.de 
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Parkende Fahrzeuge können Winterdienst behindern! 

 

Parkende Autos in Kurvenbereichen, in engen Straßen und an Kreuzungen kön-
nen den Winterdienst behindern und erheblich verzögern!  
Wir bitten Sie deshalb, in den Wintermonaten an kritischen Stellen keine Fahr-
zeuge abzustellen, damit der Winterdienst reibungslos und zügig durchgeführt 
werden kann. In Straßen, in denen parkende Autos eine Durchfahrt nicht ge-
währleisten, kann und wird kein Winterdienst durchgeführt! Bedenken Sie 
bitte, dass der gemeindliche Unimog eine Durchfahrtsbreite von 3,50 m benö-
tigt. Wir bitten Sie ferner, die aus dem Grundstück ragenden Sträucher und 
Hecken auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden, damit das Kommunal-
fahrzeug nicht behindert wird. 
 

Wir weisen darauf hin, dass der Räum- und Streudienst nach Schneefällen und Eisglätte nicht überall gleichzeitig durch-
geführt werden kann. Aufgrund haftungsrechtlicher Vorschriften hat der Winterdienst zuerst auf verkehrswichtigen 
und gefährlichen Straßenabschnitten zu erfolgen. Tritt der Schneefall oder die Eisglätte z.B. erst um 5.00 Uhr oder 6.00 
Uhr auf, können aus Zeitgründen nicht alle Straßenstrecken zeitgleich geräumt und/oder gestreut sein!  
Nicht vermeiden lässt es sich, dass durch Schneepflüge der Schnee auf die Gehwege geworfen wird. Dies ist zwar für 
den Grundstücksanlieger ärgerlich, jedoch ist die Gemeinde, der Landkreis oder das Straßenbauamt nicht verpflichtet, 
die Schneewälle, die bei der Straßenräumung entstehen, vor den Grundstückseingängen wegzuschaufeln, weil sie dies 
überfordern würde und ihnen damit nicht zumutbar ist (Urteil des Oberlandesgerichtes Nürnberg vom 25. November 
1992). Warten Sie einfach, bis das Fahrzeug vorbei ist und geräumt hat. 
 

LEW benötigt Stromzählerstände! 
 

Stromzählerablesung im Gebiet der LEW Verteilnetz GmbH: So können Haushalte in diesem Jahr ihren Zäh-
lerstand übermitteln 
 

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) erfasst zum Jahreswechsel wieder die Zählerstände im Netzgebiet. Auch in diesem 
Jahr bietet LVN den Haushalten dabei verschiedene Möglichkeiten der Zählerstandserfassung an. Geplant ist, dass 
die vor Ort meist persönlich bekannten Ableser, die sogenannten Ortsbevollmächtigten, zwischen 21. Dezember und 
15. Januar die Haushalte kontaktieren. Wer seinen Zählerstand selbst ablesen möchte, kann dem Ortsbevollmächtig-
ten den Zählerstand direkt an der Haustür oder im Nachgang beispielsweise telefonisch mitteilen. Möglich ist auch, 
den Ortsbevollmächtigen Zugang zum Zähler gewähren und den Stromzähler wie gewohnt ablesen zu lassen. In die-
sem Fall muss der Kunde nichts weiter unternehmen.  Trifft der Ortsbevollmächtigte den Kunden nicht an, hinterlässt 
er eine Karte mit allen notwendigen Informationen, um den Zähler selbst abzulesen. 
 

In Orten ohne zuständige Ortsbevollmächtigte wird LVN die Haushalte direkt per Brief informieren und um eine 
Selbstablesung bitten. Alle notwenigen Informationen zur Selbstablesung und zur Übermittlung des Zählerstands sind 
in dem Schreiben erläutert. Die Ableser werden verstärkt mit einer Handy-App anstatt gedruckter Ableselisten un-
terwegs sein. Für die Kundinnen und Kunden ändert sich dadurch jedoch nichts. 
 

Die Ortsbevollmächtigten können sich mittels einer Bescheinigung sowie dem Personalausweis ausweisen. Wer Zwei-
fel an der Befugnis der Ableser hat, kann sich unter der kostenfreien Rufnummer 0800 539 638 1 von Montag bis 
Freitag in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr rückversichern. Von welchem Stromlieferanten die Haushalte ihren Strom 
beziehen, spielt bei der Ablesung keine Rolle. Der abgelesene aktuelle Zählerstand wird an den jeweiligen Stromlie-
feranten für die individuelle Stromverbrauchsabrechnung weitergeleitet.  
 

 

Verkauf während des Jahres ändert nichts an der Steuerschuld! 
Wer sein Grundstück im Laufe des Jahres verkauft, zahlt trotzdem die Grundsteuer 
für das ganze Jahr. Die Veräußerung wirkt sich erst zum 1. Januar des nächsten 
Jahres steuerlich aus. Eine davon abweichende Vereinbarung im Kaufvertrag hat 
nur privatrechtliche Bedeutung für die Verrechnung der Grundsteuer zwischen 
dem bisherigen und dem neuen Eigentümer. Sie berührt nicht die Zahlungspflicht 

des bisherigen Grundstückseigentümers (Verkauf) gegenüber der Gemeinde. Solange keine Umschreibung 
durch das Finanzamt erfolgt, bleibt der bisherige Eigentümer auch Zahlungspflichtiger. Eine Bearbeitung 
durch das Finanzamt dauert im Regelfall mehrere Monate. 
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Feuerwehrgerätehaus Mörnsheim 
 

Asphaltierungsarbeiten Ende November 2022, damit Abschluss der Platzgestaltung. Innenausbau schreitet gut voran. 
Die Stellplätze im Feuerwehrhof dienen gem. den Bauvorschriften den Berechtigten, also den Wehrleuten, die in 
Übungen und Einsätzen gefordert sind. Zudem werden Anlieferer für die Wertstoffcontainer die Hofeinfahrt nutzen 
können. Anwohner können auf den Parkflächen an der EI3 oder bei den Unteren Krautgärten dauerhaft parken.  

Innenausbau Feuerwehrhaus EG Halle, EG  / OG Hauptgebäude 
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Schlauchwaschanlage - hier werden die Schläuche von allen Wehren gereinigt, getrocknet und geprüft. 

Schulungsraum im OG des Hauptgebäudes. 
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Neubau Wasserleitung EI 3 und Anbau eines Gehwegs 
Wie bereits schon berichtet, sind die Arbeiten an der EI 3 in Mörnsheim seit Ende Oktober beendet.  
Nun besteht ein gesonderter 1 m breiter Gehweg, der Fußgängern, vor allem den Schülerinnen und Schülern, aber 
auch den Senioren einen sicheren Weg bietet. Eine erweiterte Pflasterfläche am Eingang der Altheimer Straße soll 
Fahrzeugfahrer zwingen, die Geschwindigkeit anzupassen. Ein barrierefreier Streifen führt zum Maxbergweg, um auch 
hier den Senioren mit Gehhilfen einen bequemeren Fußweg anbieten zu können. Die Wasserleitung wurde zudem auf 
ca. 200 m erneuert und als Kunststoffleitung ausgeführt. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf rd. 350.000 € brutto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erneuerung Kirchentreppenbelag in Mörnsheim 
Mit Beginn der Sanierungsarbeiten an der Kirchentreppe stellte die 
Baufirma fest, dass das 4 cm starke Klinkerpflaster auf Mörtel und da-
runter ca. 20 cm Beton mit Stahlbewehrung gebaut wurde. Zudem 
befindet sich unter dem 1. Podest eine ehem. Wasserreserve im ge-
mauerten Brunnenschacht, die in ihrer Form und Zustand belassen 
wird. Diese hat keine Auswirkungen auf die Oberflächenbeschaffen-
heit der Treppe. Nunmehr wird – um nicht den Beton ausbauen zu 
müssen – eine Umplanung in der Weise erfolgen müssen, dass ein 
frostfreier schwacher Pflasterbelag mit Mörtelbett notwendig ist. Die 
Arbeiten ruhen über die Wintermonate, die Treppen sind nicht zu-
gänglich und abgesperrt. 

 
Projektstart für „FamilienBand – Ehrenamtliche Unterstützung für Familien im 

Landkreis Eichstätt“ 
 

„Ihr habt es gut, ihr habt Unterstützung vor Ort!“ – so denken viele 
Eltern, die in der Betreuung ihrer Kinder weitgehend auf sich alleine 
gestellt sind. Auch im Landkreis Eichstätt mit seinen vielen arbeits-
platzbedingten Zuzügen wachsen immer weniger Kinder mit Groß-
eltern oder anderen Verwandten in der Nähe auf. Gleichzeitig gibt 

es aber auch aktive Menschen, die selbst gerne Zeit mit Kindern verbringen möchten, aber keine Kinder im eigenen 
familiären Umfeld haben. Familienanschluss und soziale Kontakte halten jung, machen glücklich und geben den Eh-
renamtlichen das Gefühl gebraucht zu werden.  
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Um beide Seiten, Eltern wie Ehrenamtliche, zusammenzuführen, initiiert die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) 
Eichstätt nun das Projekt „FamilienBand – Ehrenamtliche Unterstützung für Familien im Landkreis Eichstätt“.  
 

Viele Familien im Landkreis Eichstätt, darunter Alleinerziehende, Familien 
ohne soziales Umfeld und Familien mit Migrationshintergrund, sind auf der Su-
che nach aufgeschlossenen freiwillig Engagierten, die sie und ihre Kinder un-
terstützen möchten. „Es wäre schön, wenn Eltern im eigenen Lebensumkreis 
Ehrenamtliche finden würden, die zur Familie passen und den Kindern Zeit 
schenken“, so KoKi-Mitarbeiterin Christine Spiegl. Die Ehrenamtlichen könn-
ten beispielsweise auf den Spielplatz gehen, gemeinsam mit den Kindern bas-
teln, kochen und backen oder ihnen auch Geschichten vorlesen. So eine Ent-
lastung wäre schon eine tolle Sache für die ganze Familie“, bekräftigt Christine 
Spiegl. Die KoKi arbeitet verstärkt daran, ein Netzwerk von Ehrenamtlichen 
aufzubauen, um so Familien niederschwellig unterstützen zu können. Ehren-
amtskoordinatorin Anett Pohl: „Die Zeit, die freiwillig eingebracht werden 
kann, bestimmen die Ehrenamtlichen selbst. Sie können einmal bis zweimal in 
der Woche in der Familie im Einsatz sein und die Familie entlasten. Wichtig ist 
jedoch, dass „FamilienBand - Ehrenamtliche Unterstützung für Familien im 
Landkreis Eichstätt“ nicht dafür da ist, Kinderbetreuung oder eine Haushaltshilfe zu ersetzen.“  
 
Die Ehrenamtlichen werden durch eine Schulung, die einen Erste-Hilfe-Kurs sowie allgemeine Informationen unter 
anderem zu den Themen Erziehung, Rollenverständnis, Abgrenzung und rechtliche Rahmenbedingungen beinhaltet, 
umfassend auf ihren Einsatz vorbereitet.  
 

Die Koordinatorinnen des neuen Projekts stehen bei Bedarf jederzeit als Gesprächspartnerinnen zu Verfügung. Des 
Weiteren ist ein regelmäßiger Austausch mit anderen Ehrenamtlichen des Projekts geplant. Die KoKi Eichstätt fungiert 
auch außerhalb des neuen Projektes als langjährige Beratungsstelle des Landratsamtes Eichstätt und bietet viele Hilfen 
für werdende Eltern und Eltern mit Kindern bis drei Jahren. Schwangere oder Eltern mit kleinen Kindern finden hier 
auf freiwilliger Basis Beratung, Information und Begleitung. Zudem unterstützt die KoKi bei Bedarf Familien durch den 
Einsatz von frühen Hilfen wie Familienhebammen, Haushaltsberatung, aufsuchende Elternberatung oder Elternbeglei-
tung. 
Frauen und Männer, die Familien mit ihrer Zeit unterstützen möchten und sich vorstellen können, Familien mit einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit zu begleiten, erhalten bei Anett Pohl und Christine Spiegl der KoKi Eichstätt unter Telefon 
08421/70-218 oder 70-390 oder per Mail koki@lra-ei.bayern.de weitere Informationen. Ebenso können sich Eltern, 
die sich eine ehrenamtliche Unterstützung wünschen, jederzeit an die Koordinatorinnen wenden. 
 

Die FamilienApp des Landkreises Eichstätt ist online 
 

Am 13. Oktober 2022 wurde die Familien-App von Landrat Alexander Anetsberger offiziell „eröff-
net“. Die FamilienApp des Landkreises bietet eine zentrale Plattform für die Angebote der Eltern- 
und Familienbildung. Hier finden (werdende) Eltern und Familien aus dem Landkreis Eichstätt hilf-
reiche Informationen, Angebote und Kontakte rund um den Familienalltag, ob mit Baby, Kleinkind 
oder Jugendlichen. Es gibt nützli-
che Downloads, interessante Vi-
deos und die wichtigsten Num-

mern für den Notfall. Unter Veranstaltungen kön-
nen die Benutzer und Benutzerinnen nach Eltern-
Kind-Angeboten, Elternkursen und Veranstaltungen 
rund um die Familie im Landkreis Eichstätt und Um-
gebung suchen. Der Veranstaltungskalender wird 
von unterschiedlichsten Institutionen, Vereinen, 
Verbänden, Volkshochschulen u.v.m. gepflegt und 
zeigt die große und bunte Angebotspalette für un-
terschiedliche Altersgruppen oder die ganze Familie. 
 

Wir laden die Familien und Institutionen des Landkreises Eichstätt ein, mit uns gemeinsam die FamilienApp weiter zu 
gestalten. Diese finden Sie unter: https://familienapp-eichstaett.de/ 
Bei Fragen und Anregungen kontaktieren Sie uns bitte unter FamApp@lra-ei.bayern.de 
Astrid Richter und Kirsten Weber   Amt für Familie und Jugend Eichstätt 
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Zielgruppe:    Kleinkinder 3-6 Jahre 
     in Begleitung einer erwachsenen Bezugsperson 
 
Beginn:     immer montags (beginnend ab dem 05.12.2022) 
     von 15:45 Uhr bis 17:00 Uhr 
Ort:     Schulturnhalle in Mörnsheim 
Übungsleiterinnen:   Susanne Henle, Stefanie Bauch 
 
Anmeldung und Infos bei  Stefanie Bauch, Tel: 0171/7853303  
 
Wir freuen uns auf Euch!  Susi & Steffi 
 
Wichtig:  
Eine Mitgliedschaft im Sportverein ist Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs (dies gilt sowohl für das Kind als auch 
die Begleitperson). Entsprechende Anträge erhalten Sie bei uns in der Turnstunde. Schnuppern gerne möglich! 
 
 

SkF Schwangerschaftsberatung 
 

Online-Video-Infoabende für (werdende) Eltern 
 

Nächster Termin:  Mittwoch, 25.01.2023 um 19 Uhr                                                   
 

THEMEN: Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, finanzielle Hilfen 
 

Die Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Sozialdienstes kath. Frauen e. V. Ingolstadt baut seit 
einiger Zeit ihre Beratungsmöglichkeiten aus.  
 

Sie bietet regelmäßig Online-Video-Infoabende für (werdende) Eltern im ganzen Raum Ingolstadt, Eichstätt, Pfaf-
fenhofen, Neuburg/Schrobenhausen an.  

 

Die Video-Infoabende finden regelmäßig alle 6 -8 Wochen statt.  
Aktuelle Termine sind auf der Homepage des SkF unter:  www.skf-ingolstadt.de regelmäßig eingestellt, oder können 
telefonisch/per Mail erfragt werden. 
 

Interessierte melden sich in der SkF Schwangerschaftsberatung telefonisch oder per Mail an. Sie erhalten dann ei-
nen Link, unter dem sie sich zum Termin am Infoabend einloggen können. 
 

Anmeldung unter: Tel.: 0841 – 9375560 oder per Mail: schwangerenberatung@skf-ingolstadt.de 
 

Ratsuchende können alternativ auch einen Termin für eine Einzelberatung per Video, telefonisch oder persönlich 
vereinbaren. Dann erhalten sie eine ganz individuelle Beratung zu allen ihren Fragen und Themen, die sie in der 
Schwangerschaft, oder nach der Geburt – beschäftigen.  
 

Im besonders geschützten Onlineportal von Caritas/ SkF ist die Kontaktaufnahme 
per Mail möglich. 
 

Online-Registrierung und direkter Zugang zur Beratungsstelle:   
https://t1p.de/meine-ksb-in  oder mit App QR Code Scanner:          
 

Bücherei 
 

Buchbestellungen (nicht nur) für Weihnachten 
Wir bestellen für Sie auch weiterhin jedes in Deutschland lieferbare Buch, ebenso 
Spiele, Hörbücher, DVDs und Tonie-Boxen bzw. Tonie-Figuren. Dazu können wir 
Ihnen zwei Möglichkeiten anbieten: 
 

- Sie bestellen direkt in der Bücherei, per E-Mail an buecherei@moernsheim.de o-
der per WhatsApp an Martina Böhm (0175 1911286). Wir geben Ihnen Bescheid, 
sobald die Bücher oder sonstigen Medien eingetroffen sind. Diese können dann 
gegen Barzahlung während der Öffnungszeiten in der Bücherei abgeholt werden. 
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Wir stellen auch gerne Buchgutscheine als Geschenk für Sie aus! 
 

- Alternativ können Sie auch direkt beim Onlineshop des Sankt Michaelsbundes bestellen. Einfach unter 
www.michaelsbund.de stöbern, Ihre Wunschbücher in den Warenkorb legen und nicht vergessen, ganz zum 
Schluss beim Bestellschritt "Bestätigen" unsere Bücherei als Vermittlungspartner auswählen. Das geht am 
besten durch die Eingabe der Postleitzahl. Die Bestellung kommt dann direkt samt Rechnung zu Ihnen. 
Jede Buchbestellung unterstützt die Büchereiarbeit, egal für welchen Weg Sie sich entscheiden. Wir 
bedanken uns herzlich für alle getätigten Buchbestellungen. 
 

Damit alles rechtzeitig vor Weihnachten bei Ihnen eintrifft, bitte bis spätestens Montag, 19. Dezember 2022, 
bestellen. Die Medien können dann am letzten Bücherei-öffnungstag, Mittwoch den 21. Dezember 2022, 
abgeholt werden. 
 

Öffnungszeiten während der Weihnachtsferien 
Die Bücherei ist auch in den Weihnachtsferien geöffnet, lediglich am Sonntag, 
25. Dezember 2022, am Sonntag, 01. Januar 2023 und am Freitag, 06. Januar 2023, bleibt die Bücherei ge-
schlossen. 
 

Buchspenden 
Auch in diesem Jahr haben wir erfreulich viele Buchspenden erhalten. Wir bedanken uns herzlich bei allen 
Spendern! 
 
Vorlesezeit jetzt von 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Wir lesen jeden Mittwoch von 17.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr in der Bücherei vor. 
Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder von etwa 3 bis 6 Jahren. Bei jedem Besuch erhält Ihr Kind einen 
Stempel auf den Vorlesezettel. Diesen gibt es in der Bücherei, dort wird der Zettel auch aufbewahrt. Bei 10 
gesammelten Stempeln gibt es eine kleine Überraschung. 
Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
In den jeweiligen Schulferien entfällt die Vorlesezeit. 
 

Neu ab 2023: Die vollgestempelten Vorlesezettel kommen in eine Los-Box, am Ende des Jahres habt ihr die 
Möglichkeit, schöne Preise zu gewinnen! 
 

Gesucht: Lesepatinnen oder Lesepaten, die uns bei der Vorlesezeit unterstützen und Geschichten vorlesen. 
Bei Interesse bitte in der Bücherei melden. Wir würden uns freuen! 
 

Häkelcafé 
Herzliche Einladung zum Handarbeitstreff jeden Mittwoch von 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr in der Bücherei! Jede/r 
ist willkommen in gemütlicher Atmosphäre am eigenen Werk weiterzuarbeiten oder sich zu Neuem inspirie-
ren zu lassen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. 
 

Sammelaktionen 
Wir unterstützen soziale Projekte und haben deshalb eine Sammelecke eingerichtet. 
Folgendes können Sie in der Bücherei abgeben: 
- Briefmarken (www.briefmarken-bethel.de ) 
- Naturkorken 
- Brillen, Sonnenbrillen, Brillengestelle (Brillen für Afrika) 
- Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen (Deckel gegen Polio) 
- Kugelschreiber, Filzstifte, Druckbleistifte, Füller  
  (www.weltgebetstag.de/aktionen/stifte-machen-maedchen-stark ) 
- NEU: Kronkorken (Patientenhilfe Darmkrebs) 
 

Auch Buchspenden nehmen wir jederzeit entgegen. 
 

Auf unserer Homepage www.buecherei@moernsheim.de finden Sie sämtliche Informationen rund um die 
Bücherei und in unserem Onlinekatalog eopac.buecherei-moernsheim.de unseren gesamten Medienbe-
stand. 
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Öffnungszeiten 
Die Bücherei ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Dienstag   10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Mittwoch   16.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
Sonntag   10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
jeden 1. Freitag im Monat 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

 
Ansprechpartner und Erreichbarkeit der Verwaltung 

 

Öffnungszeiten: Montag mit Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
zusätzlich Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

Funktion/Amt Name, Vorname Tel. 09145-  Zimmer: 
Erster Bürgermeister, Kämmerei  Richard Mittl -831511        4 
Hauptamt, Personalverwaltung  Sabrina Geiger -831510        5 
Pässe, Ausweise, Einwohnermeldeamt, Post Edith Dorr -831512        6 
Kasse, Steuern, Verbr. Gebühren, Friedhöfe  Karola Bernecker -831513       7 
 

Öffnungszeiten kommunaler Einrichtungen: 
 

Kompostieranlage April bis Oktober Jeden SAMSTAG von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Kleinmengen je Anlieferung 2,5 €; Pkw-Anhänger 5,0 €, Mengen ab 1 m³ 9 €. 
 

Wertstoffhof im Bauhof 
Jeweils samstags von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, zusätzlich Mittwoch von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
Anlieferung Bauschutt: je Anlieferung 6 €. 
 

Erdaushubdeponie Hummelberg  
Eine Anlieferung ist in Abstimmung mit dem zuständigen Betreuer Jochen Höcker zu vereinbaren: Tel. 
0171-7350345. Gebühr je m³ 3,50 €. 

 
 

 
 
 
 
 

Die Staatlichen Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, für Kinderpflege und für Sozialpflege sowie die Staat-
liche Fachakademie für Sozialpädagogik Neuburg a. d. Donau veranstalten  
 

am Donnerstag, den 19.01.2023 ab 19 Uhr einen Informationstag  
 

mit anschaulichen Kurzvorträgen, kleinen Workshops zum jeweiligen Berufsbild und der Möglichkeit, die Schule zu be-
sichtigen. Interessierte Eltern und Schüler:innen sind herzlich willkommen. Wir freuen uns! 
 

Veranstaltungen 
 
 

  Januar 2023     

08.01.23 JHV FFW Markt Mörnsheim  16:00 Gasthof „Zum Brunnen“ 

15.01.23 Neujahrsempfang Markt Mörnsheim  10:30 Haus des Gastes 

19.01.23 Gartlertreffen - Obst- und Gartenbauverein Mörnsheim 19:30 Gasthof "Zum Brunnen" 

22.01.23 Schäfflertanz der Eichstätter Schäffler auf der Markstraße 17:00 Marktstraße 

24.01.23 Jahreshauptversammlung des Verkehrsvereins Mörnsheim 19:00 Gasthof "Zum Brunnen" 

28.01.23 Schützenball mit Königsproklamation - Germania Schützen Mühlheim e.V. 20:00 Schützenheim Mühlheim 
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  Februar 2023     

04.02.23 Sportlerball VfB Mörnsheim - Musik: Usseltaler Spitzbua Schiller Stefan 19:30 Sportheim Mörnsheim 

05.02.23 Kinderfasching - Germania Schützen Mühlheim e.V. 14:00 Schützenheim Mühlheim 

10.02.23 
Faschingskappennachmittag- 
Auftritt der Dollnsteiner Kindergarde m. Prinzenpaar 

14:00 Schützenheim Mühlheim 

14.02.23 närrisches Übungsschießen - Germania Schützen Mühlheim e.V. 20:00 Schützenheim Mühlheim 

16.02.23 Weiberfaschingsball - Germania Schützen Mühlheim e.V. 20:00 Schützenheim Mühlheim 

19.02.23 Frohsinnball mit der Band „Franken Connection“ Motto: 80er Jahre 19:30 Haus des Gastes 

21.2.23 Kehraus Verein Frohsinn  Schnorgackl 

21.02.23 Kehraus - Germania Schützen Mühlheim e.V.  20:00 Schützenheim Mühlheim 

23.02.23 Gartlertreffen - Obst- und Gartenbauverein Mörnsheim  19:30 Gasthof "Zum Brunnen" 

25.02.23 Generalversammlung Schützenverein  - Germania Schützen Mühlheim e.V. 19:30 Schützenheim Mühlheim 

        

  März 2023     

03.03.23 Jahreshauptversammlung - Obst- und Gartenbauverein Mörnsheim 19:00 Gasthof "Zum Brunnen" 

04.03.23 Generalversammlung Feuerwehr Mühlheim 19:30 Feuerwehrhaus Mühlheim 

05.03.23 Mitgliederversammlung mit Neuwahlen Verschönerungsverein 14:00 Schützenheim Mühlheim 

10.03.23 Jahreshauptversammlung - CSU Ortsverband Mörnsheim m. Neuwahlen 19:30 Gasthof "Zum Brunnen" 

19.03.23 Generalversammlung ohne Neuwahlen-VfB Mörnsheim 18:30 Sportheim 

26.03.23 Bayerischer Nachmittag für Senioren 14:00 
Haus des Gastes Mörns-
heim 

  

BLUTSPENDEAKTION 
 

 
 
 

Das Bayerische Rote Kreuz 
führt am Donnerstag, den 
30. Dezember 2022 die 
nächste Blutspendenaktion 
in Mörnsheim durch.  
 
Von 17-20 Uhr können 
Spendenwillige im Haus 
des Gastes Blut spenden. 
Um Wartezeiten zu ver-
meiden empfiehlt sich eine 
Anmeldung auf der Inter-
netseite des Deutschen Ro-
ten Kreuzes. 
 
 

Termine baldmöglichst 
online melden, um War-
tezeiten zu vermeiden! 
 
https://www.blutspende-
dienst.com/blutspendeter-
mine/261568?term=91804 
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Schäfflertanz in Mörnsheim 
Eichstätt. – Die Uniformen sind angepasst, die Bögen geschmückt und auch Fass, Kronebaum und Standarte stehen 
bereit: Es ist angerichtet für den ersten Aufmarsch der Eichstätter Schäffler am 6. Januar. Nach diesmal nicht wie sonst 
traditionell sieben, sondern acht Jahren treten sie zum Jahresbeginn 2023 wieder bis zum Faschingsdienstag in Stadt 
und Umland auf. Erstmals unter der Fahne des neu gegründeten Vereins „Schäfflertanz Eichstätt“, deren drei Vorsit-
zende Karl Daum, Roland Reuder und Jochen Ziegler eine knapp 40-köpfige Truppe zusammengestellt haben. 
 

Kasperl und Taferlbuam, Buttngrettln und Reifen-
schwinger, Tänzer und Vortänzer, Schnapstruppe 
und Orga-Team aus vier Generationen stehen 
sinnbildlich für die Botschaft der Schäffler: „Her-
aus auf die hellen liebfreundlichen Gassen, Euch 
sehen zu lassen, zu lustigem Fest wie einst nach 
der Pest!“ Und so werden sie zur Melodie „Oba 
heit is sakramentisch koit“ ihren Tanz aufführen – 
und zwar unabhängig davon, wie „koit“ es wirk-
lich wird. 
 
Kein Selbstzweck, sondern guter Zweck 
 
Die Schäffler tanzen nicht zum Selbstzweck, son-
dern haben in ihrer Satzung klar festgelegt: 

„Spenden und Erlöse aus Veranstaltungen werden für gemeinnützige, soziale oder karitative Zwecke verwendet“ – ein 
guter Zweck also. Und so hoffen die Vorsitzenden auf regen Zuspruch bei den Auftritten. Als Erinnerung an den Schäff-
lertanz werden dabei Postkarten unters Publikum gebracht und gegen die Kälte eine besondere „Schäfflerfreid“ ausge-
schenkt, die von innen wärmt. 

 
Sponsoren haben es ermöglicht, dass der 
Schäfflertanz nach fast 30 Jahren wieder in 
Mörnsheim zu sehen ist.  
 
Dieser wird am  

Sonntag, 22. Januar 
um 17 Uhr 

auf der Marktstraße stattfinden. Besucher 
sind gerne gesehen. 
 
 
 

 
 

 
 

Was wünsch’ ich mir denn vom Advent?  
Dass jeder Mensch den And’ren kennt.  
 

Und dass der Frieden in der Welt  
mehr Wert hat als das schnöde Geld.  
 

Dass zukünftig nie mehr ein Kind  
verhungern muss im Wüstenwind.  
 

Dass Freiheit gilt für Jedermann,  
dass Menschen seh’n sich wirklich an. 
  

 
 
 

Sie sollten nicht nur anonym  
im Internet der Welt entflieh’n…  
 

Zudem wünsch’ ich uns Kraft und Mut  
und niemals mehr die “rechte” Wut!  
 

Wir sollten lernen zu verzeih’n,  
beenden die Seelenquälereien.  
 

Das wünsch’ ich mir, ist es zuviel?  
Gemeinsam kommen wir ans Ziel.  
 

Drum kommt! Verleiht der Liebe Macht!  
Und nicht nur in der heilg’en Nacht…  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

GGaarrtteennzzaauubbeerr  ––
BBllûûtteenn,,  PPffllaannzzeenn  uunndd  mmeehhrr……  

 

Wir wünschen Ihnen  
eine schöne Advents- und 

Weihnachtszeit  
und ein 

 

GUTES, NEUES JAHR 2023 
 

Kati Hornischer mit Familie 
 

Altheimerstrasse 18 Mörnsheim 
Telefon: 09145/8364494 
Handy: 0170/8326268 

e-mail: kati.hornischer@hornma.de  
 

 
 
 

 

Großer Hofverkauf 

unserer Christbäume in Wittesheim 

 

Wählen Sie aus einer Auswahl von über 100 

Christbäumen Ihren Traumbaum. 

 

Stephan Glaß Christbaumkulturen 

Langenaltheimer Str. 13 (beschildert) 

86653 Wittesheim 

 

Täglich von 9-17 Uhr 



     

       

Tel. 09145-8399125 


